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die Fusion offensichtlich gehört. Ent-
scheidend ist aus Sicht der Pensionskasse 
eine Veränderung des Versichertenbe-
stands und nicht zwingend eine Verän-
derung in der Belegschaft des Unterneh-
mens. Eine Restrukturierung kann auch 
zu Verschiebungen ohne Reduktion des 
Personalbestands führen.4

Im Urteil des Bundesgerichts vom 
29.  Mai 20175 wurden durch die Ab-
sorptionsfusion sämtliche Arbeitnehmer 
durch den neuen Arbeitgeber übernom-
men. Dies geschah durch die Über-
nahme der Arbeitsverhältnisse nach 
Art. 27 Abs. 1 FusG i.V.m. Art. 333 OR. 
Anhand der Fusion erfolgte keine Re-
duktion des Personalbestands des Unter-
nehmens. Angenommen, jedes einzelne 
Arbeitsverhältnis wäre unter Einhaltung 
der Kündigungsfrist aufgelöst und ein 
identischer Arbeitsvertrag mit dem über-
nehmenden Unternehmen abgeschlos-
sen worden, wäre infolge Personalabbau 
ein Restrukturierungstatbestand bejaht 
worden. Für die Bejahung des Begriffs 
der Restrukturierung kann deshalb nicht 
entscheidend sein, ob ein Betriebsteil 
oder ein ganzes Unternehmen verkauft 
wird. Denn beide führen zu einer Ver-
änderung im Versichertenbestand der 
Pensionskasse, was massgebend für die 
Frage einer Teilliquidation der Pensions-
kasse ist. Beim Tatbestand der Restruk-
turierung ist oft der maximale Schwel-
lenwert von 5 Prozent zu finden. Hier 
handelt es sich – wie beim Schwellenwert 
von 10 Prozent bei der erheblichen Ver-

4 Vgl. BGE 136 V 322 E. 8.
5 Vgl. BGE 143 V 200. 

Der Begriff der Restrukturierung be-
inhaltet sowohl qualitative als auch 
quantitative Aspekte. Beim qualitativen 
Element muss es sich um eine die Struk-
tur des Unternehmens betreffende Neu- 
oder Umgestaltung handeln, die Schlies-
sung eines Betriebsteils, die Zusammen-
legung einzelner Abteilungen, der 
Verkauf einer Tochtergesellschaft durch 
den Konzern oder tiefgreifende organisa-
torische Änderungen, wozu auch ein 
Outsourcing zu zählen ist.1 Beim quan-
titativen Element ist entscheidend, dass 
infolge der Restrukturierung die Versi-
cherten die Pensionskasse verlassen müs-
sen. 

Im Urteil des Bundesgerichts vom 
29.  Mai 20172 hat die Gemeinschafts-
stiftung im Rahmen eines Austritts eines 
Unternehmens infolge Absorptionsfu-
sion die Durchführung der Teilliquida-
tion unter anderem aufgrund des fehlen-
den Personalabbaus abgelehnt. Das Bun-
desgericht hat jedoch in der Folge die 
Gemeinschaftsstiftung aufgefordert, eine 
Teilliquidation durchzuführen.3 

Veränderung des Versichertenbestands
Restrukturierungen sind Transaktio-

nen auf Stufe der Unternehmen, wozu 

1 Ueli Kieser, in Schneider/Geiser/Gächter 
[Hrsg.], Handkommentar zum BVG und FZG, 
2010, Rz. 18 zu Art. 53b mit Hinweisen; 
Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2. 
Aufl. 2012, S. 495 Rz. 1335. 

2 Vgl. BGE 143 V 200. 
3 Zum Ganzen: Vgl. Ambrosini / Trüssel; 
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quidation Teil 1 – Welche Schwellenwerte 
sind zulässig und gerecht?
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minderung der Belegschaft – um einen 
maximalen Schwellenwert, der auf die 
konkrete Grösse der einzelnen Pensions-
kassen und auf ihre Mitgliederstruktur 
angepasst werden sollte.6  

Stichtag 
Der Begriff der Teilliquidation wird 

oft missverstanden. Bei einer Teilliquida-
tion wird gerade nichts «liquidiert», son-
dern im Wesentlichen werden dem aus-
tretenden Kollektiv Schwankungsreser-
ven, technische Rückstellungen und freie 
Mittel, auf die das Kollektiv Anspruch 
hat, mitgegeben. Gestützt auf eine regle-
mentarische Grundlage wird für eine 
Teilliquidation ein Stichtag gewählt, der 
meist auf einen Bilanzstichtag angesetzt 
wird. Dies bedeutet, dass sich in der Pra-
xis höchstens einmal jährlich die Frage 
einer Teilliquidation stellt. Hat eine Pen-
sionskasse viele angeschlossene Unter-
nehmen, müsste sich die Pensionskasse 
bewusst sein, dass es eher zu einer Teilli-
quidation kommen könnte. Daher wäre 
es zu empfehlen, dies so im Reglement 
aufzunehmen, dass grundsätzlich einmal 
jährlich eine Prüfung des Teilliquida-
tionstatbestands durchgeführt wird.

Gleichbehandlung
Der massgebliche Gedanke zum Ver-

fahren der Teilliquidation ist, dass bei 
einem Austritt von Mitarbeitenden aus 
der Pensionskasse das Vorsorgevermögen 
dem Personal folgt. Auf diesen Grund-
satz zu verzichten, bedeutet, dass austre-
tende und verbleibende Mitarbeiter in 
Bezug auf ihre berufliche Vorsorge un-
gleich behandelt werden. Zudem würde 
das Gebot von Treu und Glauben ver-
letzt, da mit der Mitgliedschaft in einer 
Pensionskasse berechtigte Erwartungen 
auf künftige Teuerungsausgleiche und 
Leistungsverbesserungen sowie das Tra-
gen von Risiken aus Vermögensverlusten 
verbunden sind. Es entspricht dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz, dass von 
den technischen Rückstellungen, der 
Wertschwankungsreserve und den freien 
Mitteln einer Pensionskasse diejenigen 
Versichertengruppen mehrheitlich pro-
fitieren, die zu ihrer Äufnung beigetra-
gen haben, und dass die entstehenden 
freien Mittel regelmässig zugunsten die-
ser Versicherten eingesetzt werden. Die 

6 Siehe Fussnote 3. 

systematische Durchführung von Teilli-
quidationen bei Mitarbeiteraustritten ist 
letztlich nur die Fortsetzung und Kon-
kretisierung dieser Praxis im Zusam-
menhang mit Bestandsbewegungen. 
Durch dieses Vorgehen wird verhindert, 
dass sich unverhältnismässige Überde-
ckungen oder Unterdeckungen in der 
abgebenden Pensionskasse ansammeln. 
Die im Rahmen der Teilliquidation kol-
lektiv übertragenen Mittel können bei 
der neuen Pensionskasse zum Einkauf  
in die Rückstellungen und Wert-
schwankungsreserve verwendet werden. 
Die übernehmenden Pensionskassen 
und Bestände werden dadurch nicht be-
nachteiligt. 

Routinegeschäft
Teilliquidationen stellen ein Routine-

geschäft dar, das in einer Sammel- oder 
Gemeinschaftsstiftung eigentlich jedes 
Jahr zu erwarten sein müsste. Die Mehr-
heit der Verfahren können problemlos 
und mit bescheidenem Aufwand abgewi-
ckelt werden. Die Flexibilität bei Teilli-
quidationen ist das Gegenstück einer 
flexiblen Wirtschaft. Vor diesem Hinter-
grund dürfte eigentlich auf eine Teilli-
quidation nur dann verzichtet werden, 
wenn der Aufwand für die Durchfüh-
rung der Teilliquidation grösser als der 
Nutzen des austretenden Bestands von 
den erhaltenen Mitteln ist.

Verzicht auf eine Teilliquidation
Dass bei Bagatell-Teilliquidationen 

auf eine Teilliquidation verzichtet wird, 
ist selbstverständlich. Der Vorschlag (im 
Rahmen der vom Stimmvolk nicht an-
genommenen Altersvorsorge 2020) auf 
eine Teilliquidation zu verzichten, wenn 
der Deckungsgrad unter 108 Prozent 
liegt, beziehungsweise keine freien Mit-

tel ausgewiesen sind, und sich der De-
ckungsgrad ohne Teilliquidation um 
höchstens drei Prozentpunkte verändern 
würde, kann nicht zielführend sein (siehe 
Beispiel in Tabelle). Wird eine Teilliqui-
dation durchgeführt, so besteht im Bei-
spiel in der Tabelle für die austretenden 
Versicherten neben dem Anspruch auf 
die Austrittsleistungen ein Anspruch von 
rund 4 Mio. Franken (13.4 Prozent der 
Austrittsleistungen) an kollektiven Mit-
teln (Rückstellungen und Schwankungs-
reserven). Würde gemäss den vorgeschla-
genen Bestimmungen im Rahmen der 
(abgelehnten) Altersvorsorge 2020 auf 
eine Teilliquidation verzichtet, so ver-
bleiben diese rund 4 Mio. Franken in der 
abgebenden Vorsorgeeinrichtung. Der 
Verbleib der Rückstellungen und 
Schwankungsreserven in der abgeben-
den Vorsorgeeinrichtung führen zu einer 
deutlichen Schlechterstellung des austre-
tenden Kollektivs im Umfang von im-
merhin gut 13 Prozent der Austrittsleis-
tungen. Der Vorschlag, auf eine Teil-
liquidation zu verzichten, wenn der 
Deckungsgrad unter 108 Prozent ist, 
hätte zudem für die Pensionskasse einen 
Anreiz geschaffen, den Deckungsgrad 
unter 108 Prozent zu halten. Würden 
deshalb zum Beispiel zu hohe Verzinsun-
gen gewährt, könnte dies zu einem Sys-
temrisiko führen. 

Aufwand hält sich in Grenzen
Der Gesamtaufwand zur Durchfüh-

rung einer Teilliquidation hält sich in 
den meisten Fällen in Grenzen. Die Be-
urteilung, ob die Durchführung einer 
Teilliquidation zu einem unverhältnis-
mässigen Aufwand führt, sollte eher auf 
einen absoluten und nicht auf einen pro-
zentualen Betrag abstellen. n

Kennzahlen Pensionskasse (Stichtag des Austritts)
Anzahl Versicherte 1000
Deckungsgrad 107%
Rückstellung Pensionierungsverluste 5% des Altersguthabens
Rückstellung Verischerungsrisiken 1% des Altersguthabens

Austretender Bestand infolge Verkauf Betriebsteil
Anzahl austretende Versicherte (10% des Gesamtbestands) 100
Summe Austrittsleistungen 30 Mio. CHF
Anspruch auf Rückstellungen und Wertschwankungsreserve  
bei Durchführung der Teilliquidation 4 Mio. CHF


